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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Katrin Ebner-Steiner, Markus Plenk, Christoph Maier, Ralf Stad-
ler und Fraktion (AfD) 

Artenvielfalt in Bayern erhalten 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, im Rahmen ihrer rechtlichen und tatsächlichen 
Möglichkeiten darauf hinzuwirken, 

─ dass staatliche Behörden frühblühende Gehölze und Sträucher erst nach der Blüte 
zurückschneiden, 

─ dass die Kommunen diese Praxis ebenfalls umsetzen, 

─ ein Konzept zu entwickeln, das die idealen Zeitpunkte für den Rückschnitt von Nutz-
pflanzen unter Beachtung des Insektenschutzes im öffentlichen Raum darstellen 

und darüber zu berichten. 

 

 

Begründung: 

Aktuell ist zu beobachten, dass Straßenbaulastträger Bäume und Sträucher an Straßen 
rechtzeitig vor der, am 1. März beginnenden, Schonzeit zurückzuschneiden, um der 
Verkehrssicherungspflicht ausreichend Genüge zu tun. Dabei werden auch Kätzchen 
tragende Gehölze und Sträucher noch vor der Blüte radikal gestutzt. In der Folge gehen 
die für Bienen und andere Insektenarten wichtigen Blütenstände als Nahrungsquelle im 
Frühjahr verloren. Die Weidenkätzchen sind eine lebenswichtige erste Nahrungsquelle 
für Bienen, Hummeln und Schmetterlinge. 

Durch einen zeitlich verzögerten Schnitt erst nach der Blüte könnte diese Nahrungs-
quelle für die Bienen erhalten werden. Die Änderung der Praxis würde dem Bienen- und 
Insektensterben entgegenwirken und zum Artenschutz in der Heimat beitragen. Diese 
Maßnahme wäre vergleichsweise einfach zu realisieren. Oft spielen lediglich Praktika-
bilitäts- und Wirtschaftlichkeitsgründe eine Rolle. Die strenge Ausrichtung nur am Ver-
botszeitraum wird der ökologischen Bedeutung von Flora und Fauna nicht gerecht. 

Die Verbote gelten nicht für behördlich angeordnete Maßnahmen, § 39 Abs. 5 Nr. 2 
Bundesnaturschutzgesetz. Eine flexible Handhabung wäre daher möglich. Bei mögli-
chen Konflikten des Vogel- mit dem Insektenschutz könnten die unteren Naturschutz-
behörden als Beratungsstellen fungieren. 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Katrin Ebner-Steiner, Markus Plenk, Chris-
toph Maier, Ralf Stadler und Fraktion (AfD) 

Drs. 18/755 

Artenvielfalt in Bayern erhalten 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Thomas Gehring 

II. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher
Abg. Ralf Stadler
Abg. Christian Hierneis
Abg. Ruth Müller
Abg. Eric Beißwenger
Abg. Andreas Winhart
Abg. Hans Friedl
Abg. Christoph Skutella



Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Ich rufe nun zur gemeinsamen Bera-

tung auf:

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Katrin Ebner-Steiner, Markus Plenk, 

Christoph Maier u. a. und Fraktion (AfD)

Artenvielfalt in Bayern erhalten (Drs. 18/755) 

und

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, 

Christian Hierneis u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Anpflanzung und Pflege mehr an Artenschutzbelangen ausrichten (Drs. 18/987) 

und

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Horst Arnold, Florian von Brunn, Klaus 

Adelt u. a. und Fraktion (SPD)

Verlust an Arten in Bayern stoppen (Drs. 18/988) 

Die AfD-Fraktion hat zu ihrem Antrag namentliche Abstimmung beantragt.

Ich eröffne die gemeinsame Aussprache. Erster Redner ist Herr Abgeordneter Ralf 

Stadler von der AfD-Fraktion.

Ralf Stadler (AfD): Habe die Ehre, Herr Präsident, Grüß Gott, Kolleginnen und Kolle-

gen! Das "Volksbegehren Artenvielfalt – Rettet die Bienen" war eine super Kampagne 

gebracht hat sie bisher aber nichts, außer dass das Thema ständig in den Medien auf-

taucht und die Landwirte als Sündenböcke herhalten müssen. Lustig ist aber schon, 

dass jetzt jeder CSU-Landrat und jeder CSU-Bürgermeister grüner sein will als die 

GRÜNEN und sich für das Klima und die Bienen einsetzen will. Es fehlt nur, dass sie 

im Bienenkostüm herumlaufen.

Der Arbeitskreis zum Volksbegehren ist wieder einmal eine Lachnummer. Leider sind 

wir nicht dabei, aber das kennen wir schon. Servus Salvator – mehr sage ich nicht. 
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Was Gescheites ist dabei auch nicht herausgekommen. Umweltminister Glauber for-

dert ein Blühstreifennetz an Straßen, CSU-Mann Beißwenger schlägt vor, an Straßen 

weniger oft zu mähen, und der Organisator des Volksbegehrens sagt: Wir müssen 

konkreter werden. Er befürchtet, dass der Arbeitskreis zu allgemein bleibt – Sachen 

gibt’s. Der Oberhammer ist wieder einmal unser Mega-Blocker Söder. Der behindert 

alles, was nicht von der CSU kommt. Das war aber klar.

Natürlich sind viele Forderungen aus dem Volksbegehren unrealistisch und nicht um-

setzbar. Deshalb macht die AfD auch praktische Vorschläge, die einfach zu realisieren 

sind und auch langfristig etwas bringen. Wir schauen zuerst, was der Staat und seine 

Behörden selbst tun können, um einen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt zu leisten. 

Wir suchen nicht nach dem nächsten Sündenbock. Landkreise und Kommunen sollten 

hierzu jedoch ebenfalls aufgefordert werden. Genau dort setzen wir an.

Zeitgleich mit der Diskussion über das Volksbegehren wurden an nahezu allen Stra-

ßen und Wegen in Bayern Sträucher und Bäume radikal zurückgestutzt, um noch vor 

der beginnenden Schonzeit ab 1. März sämtliche Mäharbeiten abzuschließen. Das 

haben sicherlich alle Anwesenden mitbekommen. Viele Bürger schütteln nur den Kopf, 

wenn sie dies sehen, erst recht, wenn die Politik über Artenschutz diskutiert. Mit der 

Aktion wird eine Vielzahl von Frühblühern vernichtet, die für Bienen lebensnotwendig 

sind. Die Schonzeit zum Schutz der brütenden Vögel bringt auch nichts mehr, wenn 

kein Strauch oder Baum mehr da ist, in dem die Vögel brüten können. Das ist schon 

einmal von Haus aus a Kas. Sinnvoller wäre es doch, den Zuschnitt am ökologischen 

Nutzen auszurichten und nicht an starren Fristen, zu denen dann aus wirtschaftlichen 

Gründen alles auf einmal abgeholzt wird, um Arbeit und Geld zu sparen. Vor allem im 

Frühjahr sind Bienen auf die ersten Nahrungsquellen angewiesen, um überleben zu 

können.

Der vorliegende Antrag enthält eine praktische Handlungsempfehlung für Behörden, 

die langfristig umzusetzen ist. Dazu wäre erst einmal zu ermitteln, wie das Zuschnei-

den der Sträucher und Bäume zeitlich am sinnvollsten zu erfolgen hat und wie es sich 
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auf Insekten und Vögel auswirkt. Dass die Sicherung der Straßen und die Leichtigkeit 

des Verkehrs weiterhin gewährleistet werden müssen, ist selbstverständlich. Wenn die 

Mehrheit der Bevölkerung und der Regierung den Artenschutz will, muss man sich 

den Artenschutz auch etwas kosten lassen. Wenigstens ist diese Maßnahme nicht mit 

Enteignungen zulasten der Landwirte verbunden.

Bitte stimmen Sie dem Antrag zu, wenn Sie wenigstens ein bisschen glaubhaft bei den 

Wählern rüberkommen wollen; denn was im Landtag den Bürgern mittlerweile vorge-

gaukelt wird, grenzt schon beinahe an Volksverdummung.

(Widerspruch bei den GRÜNEN)

Wie war das mit dem Klimaschutz und der Verfassung? – Wir stimmen auch sinnvollen 

Anträgen zu. Das honorieren die Bürger. Das Kasperltheater kennen sie schon, wenn 

ein Antrag aus taktischen Gründen abgelehnt wird.

(Beifall bei der AfD)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Danke schön, Herr Stadler. – Als 

Nächster hat Herr Kollege Christian Hierneis von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN das 

Wort.

Christian Hierneis (GRÜNE): Herr Präsident, meine Kolleginnen und Kollegen! Der 

Antrag der AfD ist leider unausgegoren, zu undifferenziert und zu oberflächlich.

Zum Rückschnitt: Hecken, Sträucher und Bäume werden in der Regel alle acht bis 

zehn Jahre zurückgeschnitten. Das ist auch sinnvoll. Wenn wir dichte Hecken und an-

dere Gehölze erhalten wollen, ist es oft sogar notwendig, diese in größeren Abständen 

zurückzuschneiden oder auf den Stock zu setzen. Für diejenigen, die nicht wissen, 

was das heißt: Das Gehölz wird bis auf ungefähr 10 cm über dem Boden zurückge-

schnitten, um wieder einen dichten Bewuchs für Insekten und Vögel zu erhalten und 

eine Verkahlung der Hecken zu vermeiden. Der Rückschnitt kann den Artenschutz 

somit sogar fördern.
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Zu den einzelnen Spiegelstrichen in unserem Antrag – Achtung, es wird fachlich: Für 

Insekten interessante, frühblühende Pflanzen sind Weiden, Weißdorn und Schlehen, 

die in der Regel aber nicht überall vor dem 1. März blühen. Die Straßenbauämter 

pflanzen allerdings kaum Weiden, Weißdorn oder Schlehen. Deshalb fordern wir zu-

erst die Pflanzung dieser Gehölze.

Selbstverständlich wollen wir nicht, dass alle Gehölze abrasiert werden. Das passiert 

auch nicht, wie ich bereits gesagt habe. Deshalb unser zweiter Spiegelstrich: Das Zu-

rückschneiden oder Auf-den-Stock-Setzen ist sinnvoll, muss aber abschnittsweise ge-

schehen, damit immer genügend Gehölze für Insekten und Vögel vorhanden sind.

Wiesen in der Verantwortung der staatlichen Behörden sollten entweder beweidet 

oder nur zweimal im Jahr gemäht werden. Gut wäre es, wenn größere Wiesen nicht im 

Ganzen, sondern abschnittsweise gemäht würden, damit Insekten und deren Raupen 

in den nicht gemähten Abschnitten überleben können.

Wir brauchen auch nährstoffarme Böden. Für nährstoffarme Böden zu sorgen, heißt 

auch, Artenvielfalt zu fördern. Das ist aber noch nicht überall bekannt: Je mehr Nähr-

stoffe, je mehr Dünger, desto weniger Artenvielfalt. Je nährstoffärmer der Boden, 

desto mehr Artenvielfalt. Deshalb brauchen wir Initiativen der Staatsregierung, um 

nährstoffarme Lebensräume zu schützen und auszubauen.

Im letzten Spiegelstrich wird der Einsatz von Balkenmähern statt handelsüblicher Mäh-

geräte gefordert. Ein Balkenmäher schützt aufgrund des schonenderen Mähwerks ins-

besondere die Klein- und Kleinstlebewesen. Meine Damen und Herren, so sieht ein 

guter, fachlicher und umfassender Antrag zum Artenschutz an unseren Straßen und 

anderswo aus. Deshalb bitte ich um Zustimmung zu unserem Antrag.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Herr Kollege Hierneis. 

– Die nächste Rednerin ist Frau Kollegin Ruth Müller von der SPD-Fraktion.
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Ruth Müller (SPD): Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Was ist das für ein Biene-Maja-Antrag, den die AfD unter der Drucksache 18/755 ein-

gereicht hat? Wer wird angesprochen? Welche Botschaft soll vermittelt werden? Wol-

len Sie sich kurz vor Ostern um die Palmkätzchen kümmern? – Oberflächlich hat der 

Kollege Hierneis den Antrag treffend genannt. In Ihrem Antrag stellen Sie lediglich For-

derungen auf, anstatt konkrete Maßnahmen in der Landwirtschaft und im Umwelt-

schutz aufzuzeigen. Diese sind eben nicht zum Nulltarif zu haben. Deshalb werden wir 

Ihren Antrag ablehnen.

Was wir jetzt brauchen, um den dramatischen Artenschwund in Bayern endlich zu 

stoppen, sind beispielsweise eine Agrarpolitik mit neuen Ansätzen, verpflichtende Ge-

wässerrandstreifen, ein anderes Bewusstsein bei der Planung von Bau- und Gewerbe-

gebieten, ein soziales Klimaschutzgesetz, um den Klimawandel zu stoppen, und einen 

Runden Tisch, der nicht überall aneckt. Natürlich sind nicht nur die Landwirte in der 

Pflicht, für mehr Lebensräume zu sorgen, sondern auch Haus- und Grundstücksbesit-

zer, die Kirchen, die Verbraucherinnen und Verbraucher sowie die Kommunen.

Gerade hinsichtlich der Kommunen haben wir in der letzten Legislaturperiode mit der 

Drucksache 17/5424 am 25.02.2015 einen Antrag gestellt, bienenfreundliche Kommu-

nen auszuzeichnen, um die Biodiversität vor Ort zu fördern. Das war lange bevor an-

dere auf die Idee gekommen sind, über den Artenschutz überhaupt erst nachzuden-

ken oder ein Volksbegehren zu starten.

(Beifall bei der SPD)

Unser Antrag wurde damals leider abgelehnt. Aber es zeigt sich, dass wir als SPD-

Landtagsfraktion einfach der Zeit voraus waren.

Jetzt hat auch die CSU erkannt, dass Handlungsbedarf besteht. Deshalb fordern wir 

heute die Staatsregierung mit unserem Dringlichkeitsantrag auf Drucksache 18/988 

auf, ein Konzept zur insektenfreundlichen Anlage und Pflege öffentlicher Flächen zu 

erstellen. Dazu braucht es aber auch passende Saatmischungen, die für die jeweilige 
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Region passen. Außerdem brauchen wir eine Sensibilisierung für eine spätere Mahd 

und den Abtransport des Grünguts.

Um Lebensräume für Insekten, Wildbienen, Hummeln, Mücken und Falter zu schaffen 

und vor allem zu erhalten, brauchen wir aber nicht nur schöne Worte und Unterschrif-

ten, sondern auch Geld. Deshalb wollen wir ein Förderprogramm, das die Kommunen 

bei der Bewältigung dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe nicht alleine lässt.

In diese Richtung geht auch der Antrag des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN auf 

Drucksache 18/987. Deshalb werden wir diesem auch zustimmen. Wir wollen, dass es 

in Bayern weiter summt und brummt und dass blühende Landschaften die Regel und 

nicht die Ausnahme sind.

(Beifall bei der SPD)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Frau Kollegin Müller. – 

Nächster Redner ist Herr Kollege Eric Beißwenger von der CSU-Fraktion.

Eric Beißwenger (CSU): Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kollegen! Über den An-

trag der AfD zur Artenvielfalt war ich schon sehr überrascht. Ich hätte viel vermutet, 

aber keinen Antrag zur Artenvielfalt.

(Toni Schuberl (GRÜNE): Aber nur für heimische Arten!)

Deshalb bin ich zunächst einmal überrascht. Noch mehr überrascht war ich darüber, 

dass die einzigen, die bei der AfD von diesem Thema wirklich etwas verstehen, als 

Antragsteller nicht dabei sind. Wenn ich mir den Antrag durchlese, bin ich davon nicht 

mehr überrascht.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Der Antrag ist – das wurde von den anderen Rednern schon bemerkt – unausgego-

ren, oberflächlich und mit heißer Nadel gestrickt. Er enthält auch gewisse Diskrepan-

zen. Mit der Forderung, ein Konzept zu entwickeln, das die idealen Zeitpunkte für den 
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Rückschnitt von Nutzpflanzen unter Beachtung des Insektenschutzes im öffentlichen 

Raum darstellt, meinen Sie bestimmt die Parkanlagen, auf denen Kartoffeln und Mais 

gepflanzt werden. Ich darf Ihnen aber gleich sagen: Die werden nicht zurückgeschnit-

ten.

Ich meine, Sie wollten auf die Blühpflanzen abstellen. Sie haben auch speziell die 

Weide erwähnt. Ich kann Ihnen sagen, dass diese Gehölze nicht über mehrere Kilo-

meter Länge, sondern immer nur abschnittsweise auf Stock gesetzt werden, wenn es 

erforderlich ist. Das ist auch vernünftig. Natürlich wollen wir weder den Bienen noch 

anderen Insekten die Pollenquelle rauben. Allerdings müssen diese Gehölze nach ei-

nigen Jahren wieder auf Stock gesetzt werden, sonst kommt es zu einer Verwaldung 

der Bestände.

Ich glaube, so ganz ausgegoren ist Ihr Antrag nicht, da Sie sehr wohl sehen, dass es 

zu Konflikten mit Brutvögeln kommen kann, die dort nisten. Das heißt auf gut Deutsch, 

wir lassen die Pflanzen ausblühen, schneiden sie dann zurück und überlegen uns, wo 

wir die Vogelnester hingeben. Das Ganze ist völlig unausgegoren.

Sie weisen darauf hin, dass die unteren Naturschutzbehörden als Beratungsstellen 

fungieren sollen. Das heißt, der Bürgermeister geht dann zur unteren Naturschutzbe-

hörde und fragt, welchen Stock er zurückschneiden darf, was er mit der Weide und 

was er mit der Haselnuss machen soll, weil zwischendrin auch noch zwei Apfelbäume 

blühen. Das ist sehr schwierig.

Sie sagen, die Staatsregierung habe auf einmal ihre Liebe für den Artenschutz er-

kannt. Dazu kann ich Sie nur darauf hinweisen, dass der Blühpakt Bayern bereits am 

11. Juni 2018 in Kraft getreten ist. Das war der Startschuss für ein wieder blühendes 

Bayern. Dieser Pakt wurde von einem breiten Bündnis von Partnern getragen, von der 

Bevölkerung, von der Wissenschaft, von Naturexperten, von der Wirtschaft und von 

der Landwirtschaft. Des Weiteren gibt es auch die landesweite Initiative "Natürlich 

Bayern". In Kooperation mit Landschaftspflegeverbänden wird das Umweltministerium 
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in den kommenden fünf Jahren insektenfreundliche Maßnahmen in den Kommunen 

durchführen. So viel zum Antrag der SPD, weil immer wieder über Fördermaßnahmen 

gesprochen wird. In diese Initiative werden knapp drei Millionen Euro investiert. Wir 

müssen uns nicht vorwerfen lassen, dass wir die Problematik beim Artenschutz nicht 

erkannt hätten.

Eines will ich Ihnen aber auch sagen: Mit allen Anträgen, die jetzt kommen, greifen wir 

dem Runden Tisch nur vor. Ich sehe es nicht so wie der Redner der AfD, dass beim 

Runden Tisch nichts herauskommen würde. Was Sie gesagt haben, geht völlig am 

Thema vorbei. Ich würde einfach die Beratungen abwarten. Sicher ist es auch unser 

Ziel, dass es am Schluss nicht heißt, die Landwirtschaft ist allein an allem schuld. Die 

Landwirte sind die größten Flächenbewirtschafter. Deswegen werde ich auch niemals 

sagen, die Landwirtschaft habe keine Verantwortung. Zu sagen, die Landwirtschaft sei 

alleine schuld, ist aber ein Unding, und das werden wir niemals akzeptieren.

(Beifall bei der CSU)

Der Kollege Hierneis von den GRÜNEN hat gesagt, dass er die einzelnen Sträucher 

nicht unbedingt aufgeführt haben will. Er hat aber sehr wohl auf Weißdorn und Schle-

he hingewiesen, da diese nicht gepflanzt würden. Ich kann nur sagen, dafür gibt es 

einen Grund. Weißdorn und Schlehe sind die ersten Feuerbrandüberträger, die es 

überhaupt gibt. Da sehe ich fachliche Probleme. Ich unterstelle einfach einmal, dass 

sich die Ämter sehr wohl darüber Gedanken machen, was sinnvoll und was nicht sinn-

voll ist. Deshalb würde ich das weiterhin den Ämtern überlassen.

Ich meine, dass alles, was wir jetzt tun, dem Runden Tisch nur vorgreift, und das soll-

ten wir nicht tun. Wir sollten nicht an kleinen Lösungen da und dort basteln, sondern 

wir sollten eine große Lösung für die Artenvielfalt, für Bayern und für unsere Heimat 

anstreben. Deshalb lehnen wir die Anträge selbstverständlich ab.

(Beifall bei der CSU)
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Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Herr Beißwenger, Sie 

bekommen noch eine Redezeitverlängerung durch eine Zwischenbemerkung des 

Herrn Kollegen Winhart von der AfD-Fraktion. – Bitte sehr.

Andreas Winhart (AfD): Herr Beißwenger, ist Ihnen bekannt, dass es nach dem Bun-

desnaturschutzgesetz verboten ist, Hecken zwischen dem 1. März und dem 29. Sep-

tember zurückzuschneiden oder auf Stock zu setzen? Ist Ihnen das bekannt? – Ihr Ni-

cken interpretiere ich als Ja.

Eric Beißwenger (CSU): Ist das die Frage?

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Das war die Frage. Sie dürfen ant-

worten, Herr Beißwenger.

Eric Beißwenger (CSU): Mir ist das Bundesnaturschutzgesetz durchaus bekannt. Vie-

len Dank.

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Herr Beißwenger. – Es 

gibt keine weitere Zwischenbemerkung. Damit kommen wir zum nächsten Redner, zu 

Herrn Kollegen Hans Friedl von den FREIEN WÄHLERN.

Hans Friedl (FREIE WÄHLER): Sehr geehrter Herr Präsident, meine lieben Kollegin-

nen, liebe Kollegen, Hohes Haus! Der Dringlichkeitsantrag der AfD ist zwar gut ge-

meint, aber leider gibt es einen Unterschied zwischen gut gemeint und gut gemacht. 

Dass Ihre Fraktion nun den Naturschutz als Thema in dieser Art und Weise für sich 

entdeckt, könnte man fast schon als Trittbrettfahren bezeichnen.

(Lachen bei der AfD)

– Lachen Sie nur weiter! Ihr Hinweis auf § 39 des Bundesnaturschutzgesetzes ist rich-

tig, zugleich aber auch irrelevant. In Bayern gibt es bereits Konzepte, um auf der einen 

Seite dem Insekten- und Vogelschutz und auf der anderen Seite dem Gehölzschnitt 

Rechnung zu tragen.
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Lassen Sie mich versuchen, Ihnen diese Konzepte näher zu bringen. Bei Gehölzen 

und Bäumen an Straßen ist laufend darauf zu achten, dass sie nicht in den Verkehrs-

raum oder in die Sichtfelder ragen und damit den Verkehr behindern. Auch das Entfer-

nen von schadhaften und kranken Pflanzen sowie das Beseitigen von Bäumen und 

Ästen nach Sturm- oder Windschäden gehört zur Gehölzpflege. Darüber, glaube ich, 

besteht Einigkeit. Bundesweit ist einheitlich festgelegt, dass Hecken, lebende Zäune, 

Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis 30. September nicht zu-

rückgeschnitten oder auf Stock gesetzt werden dürfen. Das hat Kollege Beißwenger 

auch gesagt. Da haben Sie wahrscheinlich nicht zugehört. Dieses Verbot wurde erlas-

sen, damit Tiere wie zum Beispiel Vögel ungestört brüten und Baumbewohner wie 

Eichhörnchen oder Marder ihre Jungen großziehen können. Man hat sich also bei die-

ser Regelung etwas gedacht. Ausgenommen davon sind die sogenannten schonen-

den Pflegeschnitte, das Freischneiden von Verkehrsschildern oder das Zuschneiden 

von Mittelstreifenbepflanzungen.

Zugegebenermaßen lässt es die Straßenränder schon wüstenartig erscheinen, wenn 

diese Pflanzen alle paar Jahre auf Stock gesetzt werden. Doch diese Sträucher trei-

ben danach besonders kräftig aus; darum setzt man sie auch auf Stock. Weil sich die 

zuständigen Straßenunterhaltsbehörden dessen bewusst sind, werden diese stark ein-

greifenden Maßnahmen nur abschnittsweise durchgeführt, um möglichst naturverträg-

lich zu handeln. Meine Damen und Herren, das ist gelebter Artenschutz. Deshalb sind 

die Forderungen des Dringlichkeitsantrags der AfD bereits berücksichtigt, und deswe-

gen wird dieser Dringlichkeitsantrag von uns FREIEN WÄHLERN abgelehnt.

Lassen Sie mich kurz noch Folgendes anmerken: Ich weiß wovon ich in puncto Arten-

vielfalt und Artenschutz spreche.Ich bin selbst Blühbotschafter in diesem Jahr, "Blüh-

botschafter 2019", mit 14 Hektar Bienenweide.

Zu den nachgezogenen Anträgen der SPD und der GRÜNEN: Auch die werden wir, 

die FREIEN WÄHLER, ablehnen. Wir wollen nämlich keinesfalls in den Dialogprozess 

des Runden Tisches eingreifen.
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(Florian von Brunn (SPD): Das sind doch nur Ausreden!)

– Vielen Dank, Herr von Brunn.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Danke, Herr Friedl. – Die nächste 

Wortmeldung kommt vom Herrn Kollegen Christoph Skutella von der FDP.

Christoph Skutella (FDP): Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! 

Wir haben es heute schon öfter gehört, auch von meinen Vorrednern, und dem kön-

nen wir uns nur anschließen: Der von der AfD eingebrachte Dringlichkeitsantrag ist so-

wohl inhaltlich als auch grammatikalisch – und das finde ich fast schlimmer – eine Zu-

mutung.

(Lachen und Beifall bei der FDP sowie den FREIEN WÄHLERN)

Straßenbegleitgrün kann auf unterschiedliche Weise zum Erhalt und zur Förderung 

der ökologischen Vielfalt beitragen. Sowohl Gras als auch die heute schon öfter the-

matisierten Gehölzflächen bieten bei einer ökologisch orientierten und sauber durch-

geführten Pflege durch die Straßenbauverwaltung verschiedenen Tier- und Pflanzen-

arten einen wertvollen Lebens-, Deckungs- und Fluchtraum. Der Erhalt unserer 

Artenvielfalt ist auch an den Straßenrändern möglich und nötig. Dieser Antrag aber 

spielt die aktuell publikumswirksamen Insekten gegen bedrohte Arten von Vögeln und 

Säugetieren aus. Manche der angesprochenen Frühblüher treiben bis in den März 

oder sogar bis in den April. Wenn es nun nach der AfD ginge, dürften auch weit nach 

dem 1. März noch Gehölzflächen geschnitten werden. Zu diesem Zeitpunkt haben 

sich dort allerdings bereits mehrere Vogel- und Säugetierarten eingenistet. Im Frühjahr 

und im Sommer müssen diese Arten sich selbst überlassen sein, da sie sonst in ihrem 

sensiblen Nist- und Brutverhalten massiv gestört werden.

(Beifall bei der FDP)
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Erst ab dem Herbst ist eine großflächige Pflege des Gehölzes wieder sinnvoll. Wie der 

Antrag der SPD richtig verlangt, ist hier auch auf eine optimale Saatgutmischung bei 

der Ansaat des Straßenbegleitgrüns zu achten.

Ihr schwacher Versuch, diesen Punkt in der Begründung noch zu retten, ist dilettan-

tisch und zeigt, dass Sie opportunistisch auf den Zug der Insektenrettung aufspringen 

wollen, ohne dabei sämtliche anderen gefährdeten Tierarten zu beachten.

(Beifall bei der FDP)

Dabei könnte die Lösung so einfach aussehen. Der Intensivbereich neben einer Stra-

ße, sprich: wenige Meter neben der Fahrbahn, ist aus Gründen der Verkehrssicherheit 

stets niedrig und dicht zu halten. Schaut man jedoch weiter, in die Gräben und Bö-

schungszonen, in den sogenannten Extensivbereich, findet man eine Vielzahl von In-

sekten-, Reptilien-, Säugetier- und Vogelarten, die die AfD allerdings nach dem 

1. März radikal in ihrem Lebensraum stören will.

Die Pflege von Hecken und Gehölzstreifen sollte sich nicht an den veränderten Blüh-

phasen orientieren, sondern aus Gründen des Naturschutzes im Extensivbereich ab-

schnittsweise und zeitlich versetzt erfolgen. Zum Beispiel sollte auf einem 1.000 Meter 

langen Abschnitt nur circa alle 100 Meter ein kleiner Bereich zurückgeschnitten wer-

den. Der erste Vorteil wäre: Es existiert immer noch ein Schutz vor Wind- und Schnee-

verwehungen, und der belassene Abschnitt bietet weiterhin Lebens- und Deckungs-

raum für viele verschiedene Insekten- und Vogelarten.

Der zweite Vorteil ist, dass das ästhetische Landschaftsbild gewahrt und größtenteils 

erhalten bleibt. Zudem beschränken sich die Eingriffe durch eine solche Pflege auf alle 

acht bis zehn Jahre. Das haben wir bereits gehört. Der nächste Nachbarabschnitt wird 

dann erst nach zwei bis drei Jahren weiter gepflegt.
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Diese Art der Pflege verhindert einen alljährlichen Kahlschlag, egal, zu welchem Zeit-

punkt, und erhält somit langfristig einen Rückzugsort für Insekten, Vogel- und Säuge-

tierarten.

Eine solche Pflege wurde schon von den GRÜNEN vorgeschlagen und könnte in das 

SPD-Konzept einfließen. Es könnte somit der Artenvielfalt in Bayern extrem weiterhel-

fen. Daher werden wir den Anträgen der SPD und der GRÜNEN zustimmen. Damit 

würde der Freistaat vorbildlich einen Schritt in Sachen Artenvielfalt weitergehen.

(Beifall bei der FDP, den GRÜNEN und der SPD)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Herr Kollege Skutella. – 

Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Die Aussprache ist damit geschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wir stimmen zuerst über die beiden in einfacher Form 

abzustimmenden Dringlichkeitsanträge ab.

Wer dem Dringlichkeitsantrag auf Drucksache 18/987 – das ist der Antrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das 

Handzeichen. – Das sind die Fraktionen des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN, der 

SPD und der FDP. Gegenstimmen! – Bei Gegenstimmen der FREIEN WÄHLER, der 

CSU und der AfD. Enthaltungen? – Keine Enthaltungen. Damit ist der Antrag abge-

lehnt.

Wer dem Dringlichkeitsantrag auf Drucksache 18/988 – das ist der Antrag der SPD-

Fraktion – seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das 

sind die SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und die FDP. Gegenstimmen! – Bei Gegen-

stimmen der FREIEN WÄHLER, der CSU und der AfD. Enthaltungen? – Keine. Damit 

ist der Antrag abgelehnt.

Nun kommen wir zur namentlichen Abstimmung über den Dringlichkeitsantrag der 

AfD-Fraktion auf Drucksache 18/755. Die Abstimmung ist eröffnet.

(Namentliche Abstimmung von 16:05 bis 16:10 Uhr)
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Die Abstimmung ist geschlossen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bitte Sie, Ihre 

Plätze wieder einzunehmen. Wir setzen die Sitzung mit dem nächsten Dringlichkeits-

antrag fort.

(...)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Ich gebe nun die Ergebnisse der na-

mentlichen Abstimmungen zu den in den letzten eineinhalb Stunden beratenen Dring-

lichkeitsanträgen bekannt.

Zunächst ging es um den Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Katrin Ebner-Steiner, 

Markus Plenk, Christoph Maier und anderer und Fraktion (AfD) betreffend "Artenviel-

falt in Bayern erhalten", Drucksache 18/755. Mit Ja haben 20 Abgeordnete gestimmt, 

mit Nein haben 149 gestimmt. Es gab zwei Stimmenthaltungen. Damit ist der Dring-

lichkeitsantrag abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 4)
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